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Anstieg der Versorgungsverpflichtungen und den entspre-
chenden Aufstockungen der Vorsorgepositionen. Auf der 
Aktivseite der Bilanz wird dies durch die Finanzanlagen 
und Guthaben bei Kreditinstituten gedeckt, wobei die 
niedrigen Zinsen derzeit zu einer Zurückhaltung bei der 
langfristigen Kapitalanlage führen.

Die Eigenkapitalquote des Bistums Aachen liegt nahezu 
konstant bei rund 54 Prozent. Dabei ist allerdings zu be-
rücksichtigen, dass ein großer Teil des Eigenkapitals 
zweckgebunden ist, unter anderem um die hohen Ver-
pflichtungen, insbesondere für die Altersversorgung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Bestands- 
erhaltung von Immobilien und Kulturgütern, zu decken.

Die positive Ergebnisentwicklung und die stabile Vermö-
genssituation versetzen das Bistum Aachen in die Lage, 
die Aktivitäten im kirchengemeindlichen Bereich langfristig 
und verlässlich zu unterstützen. Gleichzeitig investiert das 
Bistum nachhaltig in zentrale pastorale Aufgabenfelder 
und kann überdies die Rücklagen stärken. 

Bewertungsgrundlagen

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaf-
ten erstellt. Die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Be-
wertungsvorschriften wurden vollumfänglich angewendet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bezie-
hungsweise Herstellungskosten, vermindert um planmä-
ßige Abschreibungen, ausgewiesen. Sofern Beschaf-
fungswerte, insbesondere für Grundstücke und Gebäude, 
nicht nachvollzogen werden konnten, wurden gängige 
Bewertungsverfahren (Vergleichswert- und Sachwert-
verfahren) angewendet. Eine Ausnahme davon stellen 

Im Katechetischen Institut des Bistums Aachen erhalten 
Religionslehrerinnen und Religionslehrer Impulse für die 
Unterrichtspraxis und Anregungen für die didaktische 
Aufbereitung aktueller Fragen und Themen.
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Kirchengebäude dar, weil sie nicht ertragbringend ge-
nutzt werden können wie beispielsweise ein Mietshaus. 
In vielen Fällen sind sie als Kulturgut und Denkmal zu er-
halten. Den notwendigen Instandhaltungsaufwendungen 
stehen somit keine Erträge gegenüber. Die Gebäude sind 
daher nur mit Erinnerungswerten in der Bilanz enthalten.

Die Finanzanlagen (Beteiligungen, Wertpapiere des Anlage-
vermögens und langfristige Ausleihungen) sind zu An-
schaffungskosten ausgewiesen. Abschreibungen auf Be-
teiligungen sind erfolgt, soweit diese erforderlich waren, 
um eingetretene Wertminderungen auszugleichen. Ab-
schreibungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens  
wurden vorgenommen, wenn über dem Nominalwert er-
worbene festverzinsliche Wertpapiere an den Nennwert 
bei Fälligkeit anzupassen waren. 

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Für be-
stehende Ausfallrisiken wurden Wertberichtigungen gebildet. 
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten 
sowie die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungs-
posten wurden zum Nennwert angesetzt. 

Die Altersversorgungsrückstellungen sind – bezogen  
auf den Personenkreis per 31. Dezember 2015 – unter  
Zugrundelegung der Heubeck-Richttafeln 2005 G, eines 
Rechnungszinsfußes von 3,89 Prozent (Vorjahr: 4,53 Pro-
zent), eines Rententrends (2 Prozent beziehungsweise  
1 Prozent für Haushälterinnen) sowie eines Schlussalters 
von 65 Jahren beziehungsweise 70 Jahren für Priester 
berechnet worden. Die Berücksichtigung von Beihilfe- 
ansprüchen erfolgt auf der Grundlage von Erfahrungs-
werten der Vergangenheit. 

/ Jahresabschluss Bistum Aachen

Melissa Lemke hat gerade ihre Abschluss-
prüfung als Erzieherin an der Liebfrauen-
schule bestanden. Jetzt startet sie nahtlos 
in den Beruf. Die Absolventinnen und  
Absolventen des Berufskollegs werden 
händeringend am Arbeitsmarkt gesucht.




